
1. Änderung der Satzung 

über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen, 

Verdienstausfall und Auslagenersatz der Gemeinde Hammah 

 
Aufgrund der §§ 10, 44, 54, 55 und 58 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
vom 17. 12.2010 (Nds. GVBl S. 576) zuletzt geändert durch Artikels 2 des Gesetzes vom 
16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 434) hat der Rat der Gemeinde Hammah die folgende Satzung 
zur 1. Änderung der Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen, Ver-
dienstausfall- und Auslagenersatz vom 14.12.2011 in seiner Sitzung am 20.10.2015 be-

schlossen: 

 
§ 1 

 
 (1) § 2 Abs.1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

 
Die Ratsfrauen und Ratsherren erhalten eine monatliche  

Aufwandsentschädigung von 80,00 €.  
 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am Tage zum 01.01.2016 in Kraft. 

 

 
Hammah, den 20.10.2015 

 
 

Gemeinde Hammah 
 

gez. Jürgens                                       L.S.                                        gez. Falcke 
Bürgermeister                                                                         Gemeindedirektor 

 

 

 

 

 
 


